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Vorwort

Seit Energieleitungen durch ein Planfeststellungsverfahren zugelassen werden 
können, ist die Abschnittsbildung regelmäßig Teil der Verwaltungsverfahren. 
Im Fachplanungsrecht ist sie ein häufig erwähntes Thema. Sie spielt nicht nur 
in zahlreichen Fachbeiträgen eine Rolle, sondern auch bei der Verwirklichung 
nahezu jedes größeren Werks. Selten jedoch wird die Abschnittsbildung ein-
gehend behandelt und abseits der durch die Rechtsprechung geprägten Stan-
dardsätze umfassender gewürdigt. In der Diskussion um die Teilbarkeit von 
Planungsentscheidungen ist es nach Blümels Speyerer Forschungsseminar aus 
dem Jahre 1984 recht still geworden (Dokumentation der Beiträge in Speyerer 
Forschungsberichte 42, 2., unveränderte Auflage 1989).

Nachdem die Grundsätze zur Abschnittsbildung in den „klassischen 
Streckenplanungen“ Eisenbahn- und Fernstraßenbau hinreichend konturiert 
sind, bietet das aufstrebende Gebiet des Energierechts großes Potenzial, um an-
hand der dort stattfindenden Entwicklung von Rechtsprechung und Gesetzge-
bung einen Überblick über den bisherigen Kenntnisstand und einen Ausblick 
auf bislang nicht abschließend erörterte Anwendungsprobleme zu geben. Da-
mit reiht sich die Darstellung in einen Kanon aus Beschreibungen von Entwick-
lungstendenzen des Fachplanungsrechts ein.

Die Aufteilung eines Vorhabens in mehrere Teile im Wege der Abschnitts-
bildung ist eine Möglichkeit zur Beherrschung komplexer Sachverhalte im Pla-
nungsrecht. Indem Teil für Teil betrachtet wird, kann ausreichend Zeit und 
Kapazität bleiben, um sich den jeweiligen Fragen zu widmen, ohne das Vorha-
ben als Ganzes zu verzögern. Je nach Sichtweise wirft die Abschnittsbildung 
jedoch ihrerseits Probleme auf: Der Vorhabenträger fragt sich, ob er mit sei-
nem Vorhaben beginnen und sich erst später Gedanken über die folgenden Ab-
schnitte machen kann. Der Anwohner befürchtet genau dies und sieht Fakten 
geschaffen, bevor er überhaupt jemals von der auf ihn heranrückenden Planung 
erfahren hat. Die zuständige Behörde muss entscheiden, welche Öffentlichkeit 
beteiligt wird, wie die Abschnittsbildung begründet werden kann, und welche 
Belange genau in die Abwägung einfließen müssen. Reicht es etwa aus, beim 
zweiten Abschnitt anzunehmen, dass der erste bereits gebaut ist? Kann Planung 
sich selbst rechtfertigen?

Auf diese und weitere Fragen versucht der vorliegende Band Antworten und 
Denkanstöße zu geben. Das Buch fällt in eine energiewirtschaftlich turbulente 
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Zeit, in welcher der Netzausbau in aller Munde ist. Dementsprechend richtet 
sich die Darstellung an alle, die in Praxis und Wissenschaft mit der Planung und 
dem Bau von Streckenvorhaben befasst sind.

Wiesbaden, Oktober 2012  Martin Kment

Vorwort
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A. Einführung

„Divide et impera“ – Teile das Vorhaben und herrsche über die Verzögerung – 
oder förmlicher „Abschnittsbildung“1 lautet ein vielversprechendes Instrument, 
um viele Kilometer Stromleitungen in Deutschland rascher zu verwirklichen. 
Deren Bau ist nötig, da das Stromnetz aufgrund der Energiewende sowohl neue 
Funktionen übernehmen als auch größere Kapazitäten bereitstellen muss. Dazu 
ist das ein Jahrhundert lang gewachsene, auf die zentrale Stromerzeugung in 
Großkraftwerken ausgelegte Netz noch nicht ausreichend in der Lage.2

Gesellschaftliche und politische Debatten zur Energieversorgung kommen 
ohne den Begriff der Energiewende schon seit langem nicht mehr aus.3 Die 
„Energiewende“4 hat inzwischen sogar Eingang in Vorschriften5 und deren Be-
gründung6 gefunden. Eine einheitliche Definition hat sich jedoch noch nicht 
durchgesetzt. Jedenfalls geht es um den Ausbau von und um die Umstellung 
der Energieerzeugung auf Energie aus erneuerbaren Energieträgern.7 Die ver-
mehrte und beschleunigte Integration der Energie aus erneuerbaren Quellen 
hat Folgen für das gesamte System der Energieinfrastruktur über den Bereich 
der Energieproduktion hinaus.

Aufgrund der momentan fehlenden Speichermöglichkeiten bleiben zentrale 
Großkraftwerke als „backup“ bislang unentbehrlich, wenn die Umweltbedin-
gungen den „grünen Produktionsstätten“ keine dem Verbrauch entsprechende 
Produktion ermöglichen. Energie aus konventioneller Erzeugung muss die 
durch ungleichmäßige Einspeisung der erneuerbaren Energien entstehenden 
Lücken unverzüglich füllen. Hinzu kommt, dass die Erzeugung einer bedeu-
tenden Menge Strom im Norden fernab der Verbrauchszentren im Süden eine 
ausreichende Vernetzung erfordert, um Stromüberschuss und Strommangel 
auszugleichen.

1 Der Begriff „Abschnittsbildung“ findet ferner Erwähnung im Recht der Erschließungs-
beiträge in § 130 Abs. 2 BauGB.

2 Kment, RdE 2011, 341, 342.
3 BT-Tagesordnung 184. Sitzung 15. WP Pkt. 3 c); BT-Tagesordnung 184. Sitzung 17. WP 

Zusatz-Pkt. 4, Pkt. 5 b).
4 Siehe u. a. Kment, RdE 2011, 341 ff.; Scholtka/Helmes, NJW 2011, 3185 ff.; Sellner/Fel

lenberg, NVwZ 2011, 1025 ff.; Hofmann, JZ 2012, 701 ff.
5 Pkt. 1 Abs. 1 S. 2 DorfR.
6 Bsp. BT-Drs. 17/6073, S. 17, 20, 23.
7 § 1 Abs. 1 EnWG i. V. m. § 1 Abs. 2 EEG.
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Zur Ertüchtigung des Stromnetzes besteht Handlungsbedarf sowohl im 
Bereich des Höchstspannungs-Transportnetzes als auch auf der nachgelager-
ten Netzebene. Ein Neubau vieler hundert Kilometer Leitung und ein Umbau 
zum Betrieb bestehender Leitungen mit höheren Spannungen sind erforder-
lich. Ohne die benötigte Infrastruktur zur Fortleitung des Stromes kann die 
Umstellung auf Energie aus erneuerbaren Quellen nicht gelingen. Dabei ist ein 
besonders rascher Netzausbau die zentrale Bedingung einer Umstellung der 
Stromerzeugung und so ein wichtiger Teil des Großprojektes Energiewende.8

I. Schwierigkeiten bei der Verwirklichung  
großer Infrastrukturprojekte

Die Vorhaben zum Neu- und Umbau von Energieleitungen werden über viele 
Kilometer Wegstrecke geplant und daher auch als Streckenplanungen bezeich-
net. Die Stromleitungen samt ihrer Nebeneinrichtungen betreffen dabei im 
Regelfall neben der Bodennutzung auch die räumliche Entwicklung ganzer 
Regionen.9 Solche raumbedeutsamen Vorhaben sind vielfältigen Anforderun-
gen unterworfen. Dadurch kann die „Lenkung“, das heißt die Führung einer 
Trasse, einem Slalomlauf entlang der betroffenen Interessen gleichkommen.10 
Neuerdings können nicht nur die Interessen der Anlieger betroffen sein.11 Auf 
wenigen Kilometern können sich höchst verschiedene natur-, arten- oder im-
missionsschutzrechtliche Probleme ergeben. Häufig sind die Vorhaben länder-
übergreifend und damit die Zuständigkeit mehrerer Behörden verschiedener 
Bundesländer begründet. Das hat den häufig kritisierten „Stopp an der Landes-
grenze“12 zur Folge. Über die Anhaltung der zuständigen Behörde zur beson-
deren Würdigung agrarstruktureller Belange bei der Inanspruchnahme land-
wirtschaftlich genutzter Flächen durch den neuen § 15 Abs. 3 BNatSchG erfuh-
ren Umweltschutzstandards jüngst sogar eine Ausweitung.13

Das Pensum abzuarbeitender Probleme verdeutlicht auch die Raumordnung. 
Ein weitgehend „freies Feld“ für hoheitliche Planungen wurde bereits 1974 vom 

 8 Das gilt auch in Anbetracht der beabsichtigten Abschaltung aller deutschen Kernkraft-
werke bis zum Jahr 2022, § 7 Abs. 1a Nr. 6 AtG.

 9 Vgl. Hansmann/Röckinghausen, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 64. Erg.lfg. 
2012, § 50 BImSchG Rn. 27.

10 Vgl. Büdenbender, EnWG, 2003, § 11a Rn. 2.
11 EuGH, Urt. v. 12.05. 2011 − C-115/09 –, NVwZ 2011, 801 ff.; dazu Kment, UPR  

2013, 41.
12 U. a. BT-Drs. 16/12898, S. 14; BT-Ausschussdrs. 17(9)514, S. 3.
13 Siehe hierzu: Kahl, JZ 2012, 729, 734; Füßer/Lau, NuR 2012, 448, 458; Schrader, NuR 

2012, 1 ff.; kritisch Rieder, Fachplanung und materielle Präklusion, 2004, S. 327 f.
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Bundesverwaltungsgericht14 für abwegig befunden.15 Fast 40 Jahre später hat 
sich der planerische Freiraum durch die Festsetzung umfassender Natur- und 
Landschaftsschutzgebiete vor allem im Osten des Landes zusätzlich verkleinert. 
Die umfangreichen raumordnerischen Ausweisungen von Vorranggebieten bei-
spielsweise für Windenergieanlagen verschärfen das Problem zusätzlich.16 Das 
gilt vor allem für die nord- und mitteldeutschen Länder, wo ein Großteil der 
neuen Leitungen verwirklicht werden soll.

Doch ein Mehr an Umweltschutz und ein enger planerischer Freiraum 
müssen auch im Mehrebenensystem nicht zwangsläufig zu längeren Genehmi-
gungsverfahren führen. Im vollen Bewusstsein, dass das Europäische Unions-
recht keinen Beitrag zur Renovierung der nationalen Verwaltungsverfahren 
leisten wird17 und auch nicht kann18, ist es an den Nationalstaaten, diese He-
rausforderung anzunehmen. Durch Flexibilisierung des Verwaltungsver-
fahrens und die Einführung neuer Instrumente kann ein Beitrag der öffent-
lichen Verwaltung zur Reaktion auf die aktuellen Anforderungen geleistet 
werden.

II. Wunsch nach Reduzierung der Komplexität  
von Verwaltungsverfahren

Bevor mit dem Bau und Betrieb einer neuen Leitung beziehungsweise der Än-
derung einer Bestandsleitung begonnen werden kann, muss der Vorhabenträ-
ger die Rechtmäßigkeit des Projektes in einem Verfahren der Behörde gegen-
über nachweisen. Nur so kann er die erforderlichen Genehmigungen erhalten. 
Das Eingehen auf die Belange, die durch das Vorhaben tangiert werden, führt 
in der Regel zu einer Anhäufung von rechtlichen Fragen und beizubringen-
den Unterlagen. Um die Ballung von Schwierigkeiten19 zu minimieren und da-
durch verursachte Fehlplanungen20 zu verhindern, trat bereits vor Jahrzehnten 

14 BVerwG, Urt. v. 05.07.1974 − 4 C 50/72 −,  BVerwGE 45, 309, 316.
15 Das gilt für die (fern-)straßenrechtliche Planfeststellung im Besonderen.
16 BT Aktuelle Meldung (hib) v. 29.06.2011: „Länder wollen Anteil erneuerbarer Energien 

bis 2020 auf 40 Prozent steigern“; zum Überblick siehe die Studie im Auftrag des BMU „Ab-
schätzung der Ausbaupotenziale der Windenergie an Infrastrukturachsen und Entwicklung 
von Kriterien der Zulässigkeit“ v. 31.03.2009, S. 2, passim.

17 Art. 197 AEUV; hierzu Ruffert, in: Callies/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, 
Art. 197 Rn. 4.

18 Art. 291 AEUV; hierzu Ruffert, in: Callies/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 4. Aufl. 2011, 
Art. 291 Rn. 2.

19 Bsp. durch eine Betrachtung eines Trassenkorridors von 500m bis 1000m Breite im 
Rahmen der Bundesfachplanung, BT-Drs. 17/6073, S. 19.

20 BVerwG, Urt. v. 28.01.1999 – 4 CN 5/98 –,  BVerwGE 108, 248, 251.
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der Wunsch auf, die Komplexität21 im Verwaltungsverfahren zu reduzieren.22 
Die Reduktion von Komplexität sollte das materielle Recht unberührt lassen, 
eine Absenkung von Umweltschutzstandards war nicht beabsichtigt. Deshalb 
wurde das Bestreben zu einer Frage der Organisation von Verwaltungsverfah-
ren. Neben einer Reform des gesamten Verfahrens an sich bietet sich hierzu eine 
Teilung der Verwaltungsentscheidung an. Hierbei sind sowohl die Auslagerung 
rechtlicher Probleme in getrennte Verwaltungsverfahren (Abschichtung)23 als 
auch die Teilung in sachlicher Hinsicht durch abschließende Entscheidung für 
Teile eines Gesamtvorhabens (Abschnitte) allgemein anerkannt.

Im Öffentlichen Baurecht etwa können mit einer Teilgenehmigung24 erste 
Tätigkeiten wie die Baufeldfreimachung zugelassen werden, bevor das Vorha-
ben in allen Einzelheiten fertig geplant ist. Dadurch wird nicht nur der ein-
facheren Umsetzung eines Vorhabens gedient: Bereits in frühen Planungssta-
dien kann die Teilgenehmigung oder der Erlass eines Vorbescheids der Sicher-
stellung der Finanzierung dienen.25 Im Atom-26, Berg-27 und Wasserrecht28 ist 
die Teilung von Planentscheidungen sogar gesetzlich vorgesehen. Zudem gibt 
es weitere Möglichkeiten, die es der Verwaltung erlauben, auf Besonderheiten 
einzugehen: Zu nennen sind etwa vorgelagerte Planungsverfahren, Nebenbe-
stimmungen, die Zulassung des vorzeitigen Beginns sowie vorläufige Verwal-
tungsakte.

Über die Durchführung eines effizienten Verwaltungsverfahren hinaus gibt 
es für einige Projekte besondere Interessen an einer möglichst schnellen Umset-
zung. Den Herausforderungen der Infrastrukturzusammenführung im Zuge 
der Deutschen Einheit wurde dazu mit einem Beschleunigungsgesetz begeg-
net.29 Energiewirtschaftliche Vorhaben waren damals jedoch nicht vom An-
wendungsbereich dieser Vorschriften erfasst.

Die Beschleunigungsbemühungen für Vorhaben in der Energiewirtschaft 
nahmen ihren Ausgang erst im Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz30 
des Jahres 2006. Im Anschluss an das 2009 erlassene Energieleitungsausbau-

21 Zur philosophisch-soziologischen Sichtweise von Komplexität: Luhmann, Zur Kom-
plexität von Entscheidungssituationen (1973), Soziale Systeme 15 (2009), S. 3 ff., passim.

22 Instruktiv Gegner, Die abschnittsweise Planfeststellung, 1987, S. 1 ff.
23 Siehe etwa: Finkelnburg/Ortloff/Kment, Baurecht, Bd. I, 2011, § 6 Rn. 31 f.
24 § 74 MBauO; siehe auch die jeweilige landeseigene BauO.
25 Für die immissionsschutzrechtliche Anlagengenehmigung: Dietlein, in: Landmann/

Rohmer, Umweltrecht, 64. Erg.lfg. 2012, § 8 BImSchG Rn. 1.
26 § 7b AtG.
27 § 57b Abs. 2 BBergG.
28 § 14 Abs. 2 WaStrG.
29 VerkPBG; hierzu Reinhardt, DtZ 1992, 258 ff.; Ronellenfitsch, LKV 1992, 115 ff.; Kusch

nerus, UPR 1992, 167 ff.; Wagner, NVwZ 1992, 232 ff.; Klinski/Gaßner, NVwZ 1992, 235 ff.
30 Hierzu Otto, NVwZ 2007, 379 ff.; Schröder, NuR 2007, 380 ff.; Schneller, DVBl. 2007, 

529 ff.; Schütz, VBlBW 2007, 441 ff.; Gramlich, LKV 2008, 530 ff.
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gesetz31 stellt das Netzausbaubeschleunigungsgesetz32 ein erstes umfassender 
angelegtes Maßnahmenpaket dar.33 Dieses sieht für länderübergreifende oder 
grenzüberschreitende Vorhaben ein neuartiges Zulassungsverfahren vor. Die 
§§ 5 ff. NABEG ordnen eine neue vorgelagerte Bundesfachplanung an, welche 
die Abstimmungsprobleme zwischen den Behörden verschiedener Länder be-
seitigen soll.34 Auf der Zulassungsebene soll die Bundesnetzagentur als Plan-
feststellungsbehörde bundesweit für die Verwaltungsentscheidungen zuständig 
sein. Eine Rechtsverordnung, die auf der Grundlage von § 2 Abs. 2 NABEG 
zur Begründung der Zuständigkeit der Bundesnetzagentur erforderlich ist, ist 
jedoch auch eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes noch nicht erlas-
sen; die Verfassungsmäßigkeit der Verordnungsermächtigung wird im Hinblick 
auf Art. 87 Abs. 3 GG angezweifelt.35

Nur für einen ausgewählten Kreis besonderer Leitungen gelten die Neuerun-
gen von Energieleitungsausbaugesetz und Netzausbaubeschleunigungsgesetz: 
Durch gesetzliche Bedarfsfeststellungen und die Erzwingung der Antragstel-
lung soll über die allgemeinen Instrumente hinaus eine schnellere Umsetzung 
von Vorhaben ermöglicht werden.36 Der überwiegende Großteil der Leitungen 
ist jedoch nicht in der Anlage zum Energieleitungsausbaugesetz aufgeführt und 
wird auch nicht als besonders gekennzeichnet in den Anwendungsbereich des 
Netzausbaubeschleunigungsgesetzes fallen. Für solche Vorhaben findet weiter-
hin ein im Wesentlichen unverändertes Verwaltungsverfahren Anwendung. Bei 
diesen „klassischen“ Verwaltungsverfahren besteht ein besonderes Bedürfnis 
für den Einsatz organisatorischer Instrumente wie der Abschnittsbildung, um 
die einfache, zweckmäßige und zügige Durchführung des Verfahrens zu ge-
währleisten.37

31 Hierzu Schirmer, DVBl. 2010, 1349 ff.; Lecheler, RdE 2010, 41 ff.; Holznagel/Nagel, 
DVBl. 2010, 669 ff.; Hermanns/Austermann, NdsVBl. 2010, 175 ff.

32 Einen Überblick gibt: Kment, RdE 2011, 341 ff.
33 Im Gegensatz zu den drei Paragraphen des Energieleitungsausbaugesetzes enthält das 

Netzausbaubeschleunigungsgesetz 35 Paragraphen.
34 BT-Drs. 17/6073, S. 19 ff.
35 Bzgl. der Zuständigkeit der BNetzA: Durner, DVBl. 2011, 853, 857 f.; a. A., aber kri-

tisch bzgl. der Kompetenzverteilung durch Verordnungsermächtigung: Grigoleit/Weisensee, 
UPR 2011, 401, 402 f.; für zulässig halten dies: Sellner/Fellenberg, NVwZ 2011, 1025, 1032;  
Mikešić/Strauch, RdE 2011, 347, 352 f.; Appel, UPR 2011, 406, 411 f.; ders./Eding, NVwZ 2012, 
343, 346 f.

36 BT-Drs. 17/6073, S. 17 ff.
37 § 10 S. 2 VwVfG. Der Grundsatz der Verfahrenseffektivität kann auch bei der Durch-

führung eines förmlichen Verwaltungsverfahrens wie dem Planfeststellungsverfahren heran-
gezogen werden, siehe BVerwG, Beschl. v. 15.09.1995 − 11 VR 16/95 −, NVwZ 1996, 396, 397.
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III. Abschnittsbildung im System der 
verwaltungsverfahrensrechtlichen Genehmigung

Die angestrebte Durchführung besonders effizienter Verwaltungsverfahren 
kann durch die Spaltung eines Vorhabens im Zuge der Abschnittsbildung un-
terstützt werden. Unter Abschnittsbildung wird die Aufteilung eines Vorha-
bens in mehrere eigenständig zu behandelnde Streckenabschnitte verstanden.38 
Die Abschnitte werden in mehreren voneinander unabhängigen Verfahren ge-
nehmigt, wodurch die Verwirklichung eines Vorhabens „Schritt für Schritt“ 
möglich wird. Charakteristisch dabei ist, dass die einzelnen Abschnitte kon-
zeptionell durch eine Gesamtplanung verbunden sind.39

Die Abschnittsbildung ist als Ausgestaltung des Verwaltungsverfahrens von 
Teilgenehmigung und Vorbescheid40 abzugrenzen: Bei der Abschnittsbildung 
findet eine Aufteilung der Strecke in mehrere aufeinanderfolgende Strecken-
abschnitte statt. Für jeden Abschnitt kann dadurch ein selbstständiges Verwal-
tungsverfahren durchgeführt oder ein bestimmter Teil aus demselben ausge-
klammert werden.41 Dabei handelt es sich wie bei einer Teilgenehmigung um 
eine Aufteilung der Länge nach.42 Die Bildung selbstständiger Abschnitte,43 die 
mit Zulassungswirkung genehmigt werden,44 kann auch als Fragmentierung 
verstanden werden. Im Gegensatz dazu werden bei der Abschichtung45 – wie 
etwa im Vorbescheid – bestimmte rechtliche Fragen mit Bedeutung für das ge-
samte Vorhaben ausgelagert, über die dann gesondert entschieden werden kann. 

38 Eine Definition liefern: Gegner, Die abschnittsweise Planfeststellung, 1987, S. 27 f.; 
Thulke, BauR 2002, 1177.

39 Johlen, in: Hoppenberg/de Witt (Hrsg.), Hdb. des Öffentlichen Baurechts, 26. Erg.lfg. 
Oktober 2009, Kap. L Rn. 138.

40 Zu Teilgenehmigung und Vorbescheid im Recht der Anlagengenehmigung: Jarass, UPR 
1983, 241 ff.

41 Vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 12. Aufl. 2011, § 74 Rn. 29. 
42 Von „horizontaler Aufspaltung“ spricht: Degenhart, AöR 103 (1978), 163, 171, 177; 

die Teilung von Verwaltungsentscheidungen als Oberbegriff der Abschnittsbildung bei 
Streckenplanungen versteht: Grupp, DVBl. 1985, 152, 155; so auch: Gegner, Die abschnitts-
weise Planfeststellung, 1987, S. 25; ähnlich „Die abschnittsweise Planfeststellung erfüllt als 
eine Erscheinungsform der horizontalen Verfahrensstufung eine ähnliche Funktion wie die 
Teilgenehmigung“: BVerwG, Urt. v. 10.04.1997 − 4 C 5/96 −,  BVerwGE 104, 236, 243.

43 Grupp, DVBl. 1985, 152, 155.
44 So auch: Degenhart, AöR 103 (1978), 163, 171, 177; vgl. Grupp, DVBl. 1985, 152, 155.
45 Zur Teilbarkeit nach sachlichen und persönlichen Gesichtspunkten instruktiv: Pae

tow, DVBl. 1985, 369 ff.; zur Abschichtung innerhalb der Abwägung: Kment, BayVBl. 2004, 
11, 12; zur Abschichtungswirkung des Raumordnungsverfahrens: Kment, NVwZ 2010, 542, 
543; als „Abschichtung des Problemstoffes“ versteht die abschnittsweise Planung: Stüer, Hdb. 
des Bau- und Fachplanungsrechts, 4. Aufl. 2009, Kap. E Rn. 4288; ähnlich Ziekow, in: ders. 
(Hrsg.), Praxis des Fachplanungsrechts, 2004, Rn. 713; in Bezug auf den Effizienzaspekt der 
Vermeidung von Mehrfachprüfungen bei § 14f Abs. 3 UVPG: Kment, in: Hoppe/Beckmann 
(Hrsg.), UVPG, 4. Aufl. 2012, § 14f UVPG Rn. 31 ff., 39 f.
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Dabei handelt es sich im Gegensatz zur Abschnittsbildung um eine Aufteilung 
in der Breite.46

Die planungsrechtliche Abschnittsbildung ist in Gestalt einer Abwägungs-
entscheidung wie der Planfeststellung trotz gewisser Parallelen nur schwer in 
das System von Vorbescheid und Teilgenehmigung einzuordnen. Die Verortung 
der Abschnittsbildung als Ausfluss des Abwägungsgebotes begründet vielmehr 
eine eigene Rechtsfigur.47 Dies manifestiert sich in dem Verhältnis zwischen der 
Entscheidung über einen Abschnitt und dem Gesamtvorhaben. Das Gesamt-
vorhaben als solches ist bei der planerischen Abschnittsbildung nicht Gegen-
stand einer Zulassung. Während bei der Teilgenehmigung Teile in der Regel 
„für das Gesamtvorhaben“ genehmigt werden, sind die Abschnitte bei der pla-
nerischen Abschnittsbildung genehmigungsrechtlich selbstständige Vorhaben, 
die (lediglich) auf ein Zusammenwirken in einer Gesamtkonzeption angelegt 
sind. Dies wird dadurch verdeutlicht, dass den Entscheidungen über die Ab-
schnitte des Gesamtvorhabens keine Bindungswirkung bezüglich des enthal-
tenen positiven Gesamturteils innewohnt.48 Der Behörde steht daher bei jeder 
Entscheidung über einen Abschnitt eine grundsätzlich unbeschränkte planeri-
sche Freiheit zu.

Der in der Durchführung mehrerer getrennter Verfahren liegende organisa-
torische Vorteil birgt aber auch Risiken: Die Durchführung mehrerer Verfah-
ren verursacht höhere Kosten als bei einem einzelnen einheitlichen Verfahren. 
Der erhofften Beschleunigung der Verwirklichung eines Vorhabens durch Ab-
schnittsbildung steht aufgrund der in jedem Abschnitt stattfindenden Alterna-
tivenprüfung die Gefahr der Durchführung von Vor- beziehungsweise Bau-
arbeiten, die sich später als überflüssig oder fehlgeplant herausstellen, gegen-
über. Für Betroffene kann durch die Abschnittsbildung eine Erschwerung des 
Rechtsschutzes eintreten, was eine Erhöhung der Mitwirkungslast bereits im 
Verfahren zur Folge hat.49 Die Gefahr von Doppelprüfungen ist bei Strecken-
planungen allerdings naturgemäß gering.

Trotz der weitreichenden Auswirkungen der Abschnittsbildung führen Feh-
ler nur bei wenigen Vorhaben zur Aufhebung der Verwaltungsentscheidung.50 

46 Von „vertikaler Stufung“ spricht: Degenhart, AöR 103 (1978), 163, 171, 177; ebenso 
BVerwG, Urt. v. 19.05.1998 − 4 C 11/96 −, NVwZ 1999, 528, 532.

47 Thulke, BauR 2002, 1177, 1178; a. A. Roeser, in: Berkemann/u. a. (Hrsg.), Festschrift für 
Schlichter, 1995, S. 496 f.

48 Dem vorläufigen positiven Gesamturteil kommt bei der Teilgenehmigung eine feststel-
lende Wirkung zu: BVerwG, Urt. v. 19.12.1985 − 7 C 65/82 −,  BVerwGE 72, 300, 308 f.; Jarass, 
UPR 1983, 241, 243.

49 Siehe hierzu S. 32 ff., und S. 64 ff.
50 Bsp. OVG Münster, Urt. v. 02.03.1983 – 9 A 1054/82 –, Urteilsumdruck S. 31 f., nicht 

veröffentlicht – die Bildung zu kurzer Abschnitte gewährleistete in diesem Streitfall keinen 
gerechten Ausgleich der Interessen; siehe aber etwa im einstw. Rechtsschutz (im Haupt-
sacheverfahren wurde die Klage abgewiesen BVerwG, Urt. v. 19.05.1998 – 4 A 9/97 –, 

 III. Abschnittsbildung im System der verwaltungsverfahrensrechtlichen Genehmigung
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Darauf gestützte Angriffe bieten dennoch ein erhebliches Verzögerungspo-
tenzial, was in Anbetracht der jüngst51 erfolgten Stärkung des Rechtsschutzes 
von Umweltverbänden52 besonderes Gewicht hat.53 Daher müssen bei der ab-
schnittsweisen Planung die Vor- und Nachteile des Vorgehens abwägend in Be-
tracht gezogen werden.

IV. Planfeststellungsvorbehalt für komplexe Leitungsprojekte  
der Energiewirtschaft

Die Abschnittsbildung kann in verschiedenen Verwaltungsverfahren zur Ge-
nehmigung von Leitungen angewandt werden. Je nach Art der Leitung unter-
scheiden sich die Verfahren. Haus-zu-Haus Leitungen auf der „letzten Meile“ 
wie Leitungen des Höchstspannungs-Übertragungsnetzes gleichen sich zwar 
zunächst darin, dass sie zwei Punkte verbinden und dadurch eine räumliche 
Distanz überwinden. Die Vorhaben sind dabei jedoch höchst verschieden in ih-
rer Bauweise, Raumbedeutsamkeit, Umweltauswirkung und Funktion. Daraus 
folgt, dass nicht jede Leitung mit dem gleichen Verwaltungsverfahren geneh-
migt werden sollte. Das hat der Gesetzgeber berücksichtigt.

Große Vorhaben werden meist über ein Planfeststellungsverfahren54 geneh-
migt. Die Möglichkeit der Durchführung dieses Verfahrens obliegt nicht der 
Entscheidung des Vorhabenträgers, sondern es bedarf der besonderen Anord-
nung der Planfeststellungsfähigkeit aufgrund eines Fachplanungsvorbehalts.55 
Ohne besondere Anordnung hat das Verfahren zu unterbleiben.56 Im Regel-
fall sind planfeststellungsfähige Vorhaben auch planfeststellungspflichtig. Das 
heißt, ein anderes Verfahren darf nicht durchgeführt werden. Nur in einigen be-
sonderen Fällen kann der Vorhabenträger selbst entscheiden, ob er anstelle eines 
zulässigen Planfeststellungsverfahrens ein einfaches Verfahren wählt.57

 BVerwGE 107, 1 ff.): BVerwG, Beschl. v. 21.01.1998 – 4 VR 3/97 –, NVwZ 1998, 616, 619 f.; so 
auch:  Ziekow, in: ders. (Hrsg.), Praxis des Fachplanungsrechts, 2004, Rn. 714.

51 Diese Entwicklung wurde eingeleitet durch das Urteil des VGH München, Urt. v. 
30.03.1982 – 8 B 80 A.10 −, BayVBl. 1982, 597 ff. Später schloss sich das BVerwG dieser Recht-
sprechung an: BVerwG, Urt. v. 18.03.1983 – 4 C 80/79 −,  BVerwGE 74, 75 f.

52 EuGH, Urt. v. 12.05.2011 − C-115/09 −, NVwZ 2011, 801 ff.; Appold, in: Hoppe/Beck-
mann (Hrsg.), UVPG, 4. Aufl. 2012, § 2 UVPG Rn. 95 f.

53 Zur Sanktion von Verfahrensfehlern: Kment, NVwZ 2012, 481 ff.
54 Zur Bedeutung des Verfahrens: Fickert, Planfeststellung für den Straßenbau, 1978, S. 1.
55 Jüngst lehrbuchartig: OVG Koblenz, Urt. v. 07.04.2011 − 1 A 11088/10 −, NVwZ-RR 

2011, 632, 633.
56 BVerwG, Urt. v. 21.08.1981 − 4 C 77/79 −, NVwZ 1982, 113, 114.
57 Bsp. § 2 Abs. 3 EnLAG und § 43 S. 7 EnWG sehen die Möglichkeit der Durchführung 

eines Planfeststellungsverfahrens für bestimmte Erdkabel auf Hoch- und Höchstspannung-
sebene vor.
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Die komplexen Belange großer Vorhaben können mit dem Planfeststellungs-
verfahren als Fachplanungsverfahren auf der Zulassungsebene verfahrensrecht-
lich in der Regel angemessen behandelt werden, obschon auch hier gesetzge-
berischer Anpassungsbedarf gesehen wird.58 Unterliegen Leitungen einem 
Planfeststellungsvorbehalt, finden die Regeln zur Abschnittsbildung als fach-
planerische Grundsätze Anwendung. Soweit Leitungen nicht über ein Planfest-
stellungsverfahren, sondern über ein einfaches Verwaltungsverfahren geneh-
migt werden, kann eine Abschnittsbildung nur vorgenommen werden, wenn 
die dann jeweils erforderlichen einzelnen Genehmigungen schrittweise erlangt 
werden (können).59 Denn fachplanerische Grundsätze gelten in einfachen Ge-
nehmigungsverfahren nicht unmittelbar.

Aufgrund der Einbettung in ein komplexes Verfahren ist die Anwendung 
der Regeln der Abschnittsbildung in fachplanerischer Ausprägung, also im 
Planfeststellungsverfahren, besonders anschaulich. Daher bildet es den Gegen-
stand der Betrachtung in den Teilen C., D. und E. Die Anordnung des Fachpla-
nungsvorbehalts erfolgt im Energierecht allerdings nicht einheitlich. Der ener-
giewirtschaftliche Planfeststellungsvorbehalt für Leitungen ergibt sich aus § 43 
EnWG, § 2 Abs. 3 EnLAG, § 18 NABEG, § 18 AEG und § 2 Abs. 1 SeeAnlV. 
§ 43 EnWG erfasst neben anderen Vorhaben insbesondere Freileitungen mit 
einer Betriebsspannung von mehr als 110 kV (S. 1 Nr. 1) und Gasversorgungs-
leitungen mit mehr als 300 mm Durchmesser (S. 1 Nr. 2). § 2 Abs. 3 EnLAG 
statuiert die Planfeststellungsfähigkeit von Erdkabeln auf Höchstspannungs-
ebene im Sinne von § 2 Abs. 1 EnLAG. Nach § 18 NABEG bedürfen gemäß § 2 
Abs. 1 NABEG als länderübergreifend oder grenzüberschreitend gekennzeich-
nete Höchstspannungsleitungen des Bundesbedarfsplangesetzes der Planfest-
stellung. Bahnstromfernleitungen unterliegen dem spezielleren Fachplanungs-
vorbehalt des § 18 AEG. Ein spezieller Fachplanungsvorbehalt besteht in § 2 
Abs. 1 SeeAnlV ebenfalls für Netzanschlussleitungen für Offshore Windparks 
im Bereich der ausschließlichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutsch-
land und auf der Hohen See, sofern der Eigentümer Deutscher mit Wohnsitz im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes ist.

Durch das Energieleitungsausbaugesetz und das Netzausbaubeschleuni-
gungsgesetz hat eine Zergliederung der Vorschriften zur energierechtlichen 
Planfeststellung stattgefunden. Der Planfeststellungsvorbehalt für Freileitun-
gen nach dem Energiewirtschaftsgesetz wurde durch das Energieleitungsaus-
baugesetz und das Netzausbaubeschleunigungsgesetz indes nicht erweitert. Er-
fasst sind ausschließlich Leitungen mit einer Betriebsspannung von mehr als 

58 Initiative der Bundesregierung für ein Gesetz zur Verbesserung der Öffentlichkeits-
beteiligung und Vereinheitlichung von Planfeststellungsverfahren, siehe den Gesetzentwurf 
BR-Drs. 171/12, BT-Drs. 17/9666.

59 Zur Zulassung von Ölpipelines: Kollmer, DVBl. 1996, 841, 845; ders., ZfW 1995, 129, 
143.

IV. Planfeststellungsvorbehalt für komplexe Leitungsprojekte der Energiewirtschaft
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110 kV, also solche, die bereits dem bestehenden Fachplanungsvorbehalt des § 43 
EnWG unterfielen. Erdkabel sind im Grundsatz nicht planfeststellungsfähig. 
Jedoch ist nun (auf bestimmten „Pilot“-Strecken) zusätzlich zu § 43 S. 1 Nr. 3, 4, 
S. 4 EnWG nach § 2 Abs. 3 EnLAG ein Planfeststellungsverfahren für Erdkabel 
auf Höchstspannungsebene möglich. Im Zuge der Einführung des Netzausbau-
beschleunigungsgesetzes wurde außerdem eine Planfeststellungsfähigkeit für 
Erdkabel mit 110 kV Spannung in einem neuen § 43 S. 7 EnWG eingeführt.60 Die 
Planfeststellungsfähigkeit von Erdkabeln mit einer Nennspannung von 110 kV 
oder mehr ist zusätzlich im Erdkabelgesetz des Landes Niedersachsen vorge-
sehen.61

60 M. W. z. 05.08.2011 durch G. v. 28.07.2011, BGBl. I S. 1690.
61 § 1 Abs. 1 NdsErdkabelG. Das Land Brandenburg hat über ein entsprechendes Gesetz 

beraten, dieses aber bislang nicht beschlossen, siehe LT Bbg. Drs. P-AW 5/18, S. 4 ff.

A. Einführung
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